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Gutachterfragen

1. Ist der Regierungsrat allein zuständig, die Teuerung dem Staatspersonal auszurichten
(Aufnahme ins Budget nur deklaratorisch) oder hängt die Ausrichtung der Teuerungs-
zulage zusätzlich vom entsprechenden, vom Kantonsrat zu bewilligenden Budgetkredit
ab?

2. Ist der Regierungsrat allein zuständig, die Beförderungen des Staatspersonals im Rah-
men seiner Beförderungsrichtlinien vorzunehmen (Aufnahme in Budget nur deklarato-
risch) oder hängen die Beförderungen zusätzlich von der Gewährung eines entspre-
chenden, vom Kantonsrat zu bewilligenden Budgetkredites ab?

3.1 Ist der Kantonsrat bei der obigen Kompetenzdelegation zugunsten des Regierungsrates
zuständig, überhaupt derartige Budgetpositionen kürzen zu dürfen (Aufnahme in Budget
nur deklaratorisch)?

3.2 Wenn ja, ist der Kantonsrat ermächtigt, den Budgetkredit für eine bestimmte Institution
zu kürzen oder kann er nur generell den Budgetbetrag in einem bestimmten Konto kür-
zen (ohne eine bestimmte Institution zu nennen), wobei die Aufteilung des gekürzten
Budgetkredites auf die einzelnen Institutionen dem Regierungsrat zu überlassen ist?

3.3 Sofern der Regierungsrat einer Institution im Rahmen einer Leistungsvereinbarung ei-
nen Kantonsbeitrag zugesichert hat (ohne Vorbehalt von Budgetkrediten), kann der
Kantonsrat entsprechende Budgetkredite verweigern?
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